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Beschlussvorlage der Verwaltung

Grem ium Sitzung am Beratung

Finanz- und Personalausschuss 08.11.2016 öffentlich

Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und
Beteiligungsausschuss

10.11.2016 öffentlich

Rat der Stadt Bielefeld 17.11.2016 öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Interkommunale Zusammenarbeit – Abschluss zweier Vereinbarungen mit der VHS
Ravensberg

1. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der
Personalverwaltung für die tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der VHS Ravensberg
2. Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Entgeltabrechnung für
die tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen der VHS Ravensberg

Betroffene Produktgruppe

11.01.08

Ausw irkungen auf Ziele, Kennzahlen

keine

Ausw irkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

keine

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Grem ium , Datum , TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss / Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
empfiehlt dem Rat, dem Abschluss folgender Vereinbarungen mit Wirkung ab dem 01.01.2017
zuzustimmen / Der Rat stimmt dem Abschluss folgender Vereinbarungen zu:

1. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der
Personalverwaltung für die tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
VHS Ravensberg.

2. Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Entgeltabrechnung für die
tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS Ravensberg



Begründung:

Die VHS Ravensberg als kommunales Weiterbildungszentrum ist ein Zweckverband (rechtsfähige
Körperschaft des öffentlichen Rechts), getragen von den Städten Borgholzhausen, Halle,
Versmold, Werther und der Gemeinde Steinhagen als Mitglieder.

Zum 01.07.2016 ist die bisherige Verwaltungsleiterin der VHS-Ravensberg zur Gemeinde
Steinhagen versetzt worden. Bis dahin oblag dieser neben vielen anderen Aufgaben auch die
Personalverwaltung der 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ausnahme der Zahlbarmachung
der Vergütung. Hierzu bestand ein Vertrag mit einem externen Anbieter.

Die Personalverwaltung erfordert ein hohes Maß an Fachwissen im Arbeits-, Tarif- und
Kindergeldrecht, bei einer Zahlbarmachung der Vergütungen zudem im Sozialversicherungs-,
Zusatzversorgungs- und Steuerrecht. Für die geringe Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
dieses Wissen ständig vorzuhalten erfordert einen hohen Arbeits- und Fortbildungsaufwand. Der
Verbandsvorsteher der VHS Ravensberg hat daher mit Zustimmung der Personalvertretung der
VHS geprüft, ob die Personalverwaltung für den Zweckverband im Rahmen der interkommunalen
Zusammenarbeit effizienter erfolgen kann und bei der Stadt Bielefeld nachgefragt, ob die Aufgaben
der Personalverwaltung und Entgeltabrechnung für die tariflich Beschäftigten – ohne sog.
Honorarkräfte – von hier übernommen werden können.

Im Rahmen des beschriebenen, begrenzten Umfangs ist die Stadt Bielefeld – Amt für Personal,
Organisation und Zentrale Leistungen – grundsätzlich bereit und in der Lage, die angesprochenen
Aufgabenstellungen für die VHS Ravensberg, beginnend mit dem 01.01.2017, zu übernehmen.

Stadt Bielefeld – Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen – und VHS Ravensberg
haben für die beiden Leistungsbereiche zwei Vereinbarungsentwürfe erarbeitet und abgestimmt.
Mit Wirkung zum 01.01.2017 sollen vorbehaltlich der Genehmigung der Bezirksregierung Detmold
als Aufsichtsbehörde zunächst auf fünf Jahre befristete Verträge (bis 31.12.2022) über die
Wahrnehmung der Aufgaben der Personalverwaltung, zur Auftragsdatenverarbeitung für diesen
Bereich und zur Wahrnehmung der Aufgaben der Entgeltabrechung abgeschlossen werden, die
sich um jeweils zwei Jahre verlängern, soweit sie nicht zwölf Monate vor ihrem Ablauf von einer
der Vereinbarungsparteien gekündigt werden.

Beide Entwürfe der Vereinbarungen sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Oberbürgerm eister/Beigeordnete(r) Wenn die Begründung länger als drei
Seiten ist, bitte eine kurze
Zusammenfassung voranstellen.


